
Stadt Ribnitz-Damgarten

Beschlussauszug
aus der

16. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
vom 20.10.2021

Top 10 Aufstellungsbeschluss über den einfachen Bebauungsplan Nr. 
108 der Stadt Ribnitz-Damgarten „Neubau Kindertagesstätte 
Klockenhagen", Mecklenburger Straße, im beschleunigtem Ver-
fahren nach § 13 a BauGB

Beschluss-Nr. RDG/BV/BA-21/383
Aufstellungsbeschluss über den einfachen Bebauungsplan Nr. 108 der Stadt 
Ribnitz-Damgarten, „Neubau Kindertagesstätte Klockenhagen“, Mecklen-
burger Straße, im Verfahren nach § 13 a BauGB
Die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten beschließt:
1. Für das Flurstück 87/34 tlw. der Flur 1 Gemarkung Klockenhagen wird ein einfa-

cher Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 3 BauGB im beschleunigten Verfahren nach 
den Regelungen des § 13 a BauGB aufgestellt.

2. Das Plangebiet wird begrenzt:
• im Westen und Norden durch den „Birkenweg“
• im Osten durch das Grundstück „Mecklenburger Straße 28“ mit der ASB Kita 

„Zwergengarten“
• im Süden durch die „Mecklenburger Straße“ (Landesstraße L 22)

3. Es wird folgendes Planungsziel angestrebt:
• Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau einer Kin-

dertagesstätte (Lage des Baukörpers mit der überbaubaren Grundfläche im 
Baugrundstück)

4. Gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften 
des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 
Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 
dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zu-
sammen-fassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB 
ist nicht anzuwenden.

5. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist als drei-
wöchige öffentliche Auslegung der Vorentwurfsunterlagen durchzuführen.

6. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder 25

davon anwesend 20 Ja- Stimmen 19 Nein- Stimmen 1 Enthaltungen 0



Bemerkung:

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstim-
mung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mit-
teilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden war. 
Die Stadtvertretung war beschlussfähig.

Huth
Bürgermeister


